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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Stefan Keuter, Kay Gottschalk, Albrecht Glaser,  
Franziska Gminder, Dr. Bruno Hollnagel und der Fraktion der AfD 

Abschaffung der Abgeltungsteuer 

Die Abgeltungsteuer wurde in Deutschland durch das Unternehmensteuerreform-
gesetz 2008 eingeführt (BGBl. 2007 Teil I S. 1912 ff.). Seit 2009 sind bestimmte 
Kapitalerträge aus der progressiven Einkommensbesteuerung herausgenommen 
und einem gesonderten Steuersatz von 25 Prozent unterworfen (§ 32d Absatz 1 
des Einkommensteuergesetzes – EStG). Hinzu kommen der Solidaritätszuschlag 
und gegebenenfalls die Kirchensteuer. Sofern die Einkünfte dem Steuerabzug un-
terlegen haben, ist die Einkommensteuerschuld des Anlegers abgegolten (§ 43 
Absatz 5 EStG). Die Abgeltungsteuer findet nur auf Kapitalanlagen im Privatver-
mögen Anwendung (§ 32d Absatz 1 EStG). Die betroffenen Einkünfte müssen 
grundsätzlich nicht mehr in der Einkommensteuererklärung angegeben werden. 
Die Bank oder das depotführende Institut behält die Abzüge ein und leitet sie an 
die Finanzverwaltung weiter. Allerdings werden Einnahmen und nicht Einkünfte 
der Besteuerung unterworfen. Der Abzug tatsächlicher Werbungskosten ist aus-
geschlossen (§ 20 Absatz 9 EStG). So bleiben zum Beispiel Depotgebühren und 
Aufwendungen für Fahrten zur Bank außen vor. Da die Einkünfte aus Kapitalver-
mögen nur noch mit dem Abgeltungsteuersatz besteuert werden, können Verluste 
aus Kapitalvermögen auch nur noch mit solchen Einkünften verrechnet werden 
(§ 20 Absatz 6 EStG). 
Der Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD für die 19. Legislaturperi-
ode vom 14. März 2018 sieht vor, die Abgeltungsteuer auf Zinserträge mit der 
Etablierung des automatischen Informationsaustausches abzuschaffen (www. 
bundesregierung.de/breg-de/themen/koalitionsvertrag-zwischen-cdu-csu-und- 
spd-195906). 
Der Bundesminister der Finanzen Olaf Scholz prüft die komplette Abschaffung 
der Abgeltung-steuer. Er geht damit nach Ansicht der Fragesteller weit über die 
Absprache des Koalitionsvertrages zwischen CDU, CSU und SPD hinaus. Das 
Bundesministerium der Finanzen (BMF) prüft derzeit, ob die Abgeltungsteuer für 
alle Kapitalerträge wegfallen kann. Damit müssten nicht nur Zinseinnahmen zum 
meist höheren persönlichen Steuersatz veranlagt werden, sondern auch Dividen-
den und andere Ausschüttungen. Die Abgeltungsteuer sorgt bislang mit Körper-
schaftsteuer und Gewerbesteuer dafür, dass die Belastung von Ausschüttungen 
bei Aktiengesellschaften und Gesellschaften mit beschränkter Haftung ungefähr 
so hoch ausfällt wie bei Personengesellschaften, die der Einkommensteuer unter-
liegen. Fiele die Abgeltungsteuer weg, müssten Anteilseigner von Kapitalgesell-
schaften mehr an den Fiskus abliefern als die von Personenunternehmen. Die 
Höhe der Belastung hätte Einfluss darauf, welche Gesellschaftsform die Eigentü-
mer für ihr Unternehmen wählen. Die Rechtsformneutralität der Besteuerung 
wäre nach Ansicht der Fragesteller nicht mehr gewährleistet. Voraussetzung für 
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die Abschaffung der Abgeltungsteuer ist, dass die deutschen Finanzbehörden im 
Rahmen des internationalen Informationsaustausches über Zinseinkünfte einhei-
mischer Anleger Bescheid wissen. Im Jahr 2020 soll dies soweit sein (www. 
spiegel.de/wirtschaft/soziales/olaf-scholz-stellt-abgeltungsteuer-auf-den-pruefstand- 
a-1257995.html). 

Wir fragen die Bundesregierung: 
1. Beabsichtigt die Bundesregierung, die Abgeltungsteuer auf Zinserträge nach 

Etablierung des automatischen Informationsaustausches abzuschaffen und 
diese Erträge wieder mit dem persönlichen Einkommensteuersatz zu besteu-
ern, und wenn ja, bis wann soll dies umgesetzt werden? 

2. Plant die Bundesregierung, die Abgeltungsteuer – über den Koalitionsver-
trag zwischen CDU, CSU und SPD hinaus – komplett abzuschaffen, und 
wenn ja, bis wann, und warum auch für Dividenden und andere Ausschüt-
tungen?  

3. Hält die Bundesregierung bei einer Abschaffung am Ziel einer möglichst 
weitgehenden Rechtsformneutralität fest, und wenn ja, mit welchen Maßnah-
men soll dieses sichergestellt werden? 

4. Sieht die Bundesregierung vor, mit dem Wegfall der Abgeltungsteuer einen 
Werbungskostenabzug für diese Einkünfte sowie eine Verlustverrechnung 
mit anderen Einkünften zuzulassen? 

5. Welche Auswirkungen hatte nach Auffassung der Bundesregierung die Ab-
geltungsteuer seit ihrer Einführung auf die Haushalte von Bund, Ländern und 
Gemeinden, verglichen mit einer Weiterführung der Besteuerung mit dem 
persönlichen Steuersatz, bezogen auf die einzelnen Veranlagungszeiträume 
für den Planungszeitraum im Unternehmensteuerreformgesetz 2008? 

6. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die Steuereinnahmen für 
Bund, Länder und Gemeinden aus der Abgeltungsteuer 2009 bis 2018 ent-
wickelt, im Vergleich zu den Annahmen im Gesetzgebungsverfahren und 
den Haushaltsaufstellungsverfahren (bitte in einem Soll-Ist-Vergleich und 
getrennt nach Veranlagungszeiträumen auflisten)? 

7. Welche Auswirkungen hatte nach Kenntnis der Bundesregierung die Abgel-
tungsteuer seit ihrer Einführung auf Steuerpflichtige, Wirtschaft und Verwal-
tung, verglichen mit einer Weiterführung der Besteuerung mit dem persönli-
chen Steuersatz, bezogen auf die einzelnen Veranlagungszeiträume für den 
Planungszeitraum im Unternehmensteuerreformgesetz 2008? 

8. Wie haben sich nach Kenntnis der Bundesregierung die finanziellen Belas-
tungen für Steuerpflichtige, Wirtschaft und Verwaltung aufgrund der Abgel-
tungsteuer 2009 bis 2018 entwickelt, im Vergleich zu den Annahmen im Ge-
setzgebungsverfahren und den Haushaltaufstellungsverfahren (bitte nach ei-
nem Soll-Ist-Vergleich und getrennt nach Veranlagungszeiträumen auflis-
ten)? 

9. Wie wird sich auf der Grundlage des derzeitigen Planungsstands im Bundes-
finanzministerium das Steueraufkommen aus den Kapitalerträgen, die künf-
tig nicht mehr der Abgeltungsteuer unterliegen, im Vergleich zur bisherigen 
Rechtslage entwickeln, bezogen auf den Finanzplanungszeitraum nach Ge-
bietskörperschaften und Jahren getrennt? 
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10. Wie werden sich nach dieser Planung nach Auffassung der Bundesregierung 

die finanziellen Belastungen für Steuerpflichtige, Wirtschaft und Verwaltung 
entwickeln, bezogen auf die einzelnen Jahre des Finanzplanungszeitraums? 

Berlin, den 2. April 2019 

Dr. Alice Weidel, Dr. Alexander Gauland und Fraktion
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